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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

Everquart Desinfektionsreiniger 
1.1. Produktidentifikator 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 

wird 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs 
Desinfektionsmittel. Biozide (z. B. Desinfektionsmittel und Schädlingsbekämpfungsmittel) 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
FF-IndustrieChemie Firmenname: 
Kirchplatz 4 Straße: 
D-14547 Beelitz Ort: 

Telefon: +49(0)33204 6330-0 Telefax: +49(0)33204 6330-19 
E-Mail: info@ffchemie.de 

Thomas Fischer Ansprechpartner: +49(0)33204 6330-15 Telefon: 
E-Mail: Thomas.Fischer@ffchemie.de 

www.ffchemie.de Internet: 
Sicherheitsdatenblätter / Datenmanagement Auskunftsgebender Bereich: 

Das Büro ist zu den Bürozeiten wie folgt besetzt:  
Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr -16.00 Uhr und Freitag 8.00 Uhr – 13 Uhr 

1.4. Notrufnummer: 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Gefahrenkategorien: 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2 
Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenschäd. 1 
Gewässergefährdend: Aqu. akut 1 
Gefahrenhinweise: 
Verursacht Hautreizungen. 
Verursacht schwere Augenschäden. 
Sehr giftig für Wasserorganismen. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung 
Quaternäre Ammonium Verbindungen, C12-C16 Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid 
Alkohole, C14-15, ethoxyliert 

Signalwort: Gefahr 

Piktogramme: 

H315 Verursacht Hautreizungen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

Gefahrenhinweise 

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.  

Sicherheitshinweise 
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Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 

Hinweis zur Kennzeichnung 
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. 

Verarbeitungsdämpfe können die Atemwege, Haut und Augen reizen. 
2.3. Sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 

Angaben zum Gemisch 
Chemische Charakterisierung 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

Anteil Bezeichnung CAS-Nr. 
EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr. 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

68424-85-1 Quaternäre Ammonium Verbindungen, C12-C16 Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid 2,5 - < 10 % 

270-325-2 01-2119983267-23 
Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B; H226 H302 H314 

67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol 2,5 - < 10 % 

200-661-7 603-117-00-0 01-2119457558-25 
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 

68951-67-7 Alkohole, C14-15, ethoxyliert 1 - < 5 % 

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H318 H412 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 
< 5 % nichtionische Tenside, < 5 % aliphatische Kohlenwasserstoffe. 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Selbstschutz des Ersthelfers 
Allgemeine Hinweise 

Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten. 
Nach Einatmen 

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser. 
Nach Hautkontakt 

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. 
Nach Augenkontakt 

nach Verschlucken: Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Nach Verschlucken 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatische Behandlung. 
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Wasser. Trockenlöschmittel. Kohlendioxid (CO2). 
Geeignete Löschmittel 

Wasservollstrahl. 
Ungeeignete Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 

Im Brandfall: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. 
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

Für ausreichende Lüftung sorgen. 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. 
6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Alle Arbeitsverfahren sind grundsätzlich so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist: Hautkontakt. 
Augenkontakt. Einatmen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. 

Hinweise zum sicheren Umgang 

Nur im Originalbehälter lagern. 
Weitere Angaben zur Handhabung 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. 
Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Technisches Merkblatt beachten. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) 

Spitzenbegr. F/m³ mg/m³ ppm Bezeichnung CAS-Nr. Art 

2(II) 200 Propan-2-ol 67-63-0 500 

Biologische Grenzwerte (TRGS 903) 

Proben.- 
Zeitpunkt 

Parameter Grenzwert Unters.- material Bezeichnung CAS-Nr. 

67-63-0 Propan-2-ol B 25 mg/l b Aceton 
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DNEL/DMEL-Werte 

CAS-Nr. Bezeichnung 

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert 

67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol 

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 26 mg/kg KG/d 

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 319 mg/kg KG/d 

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 888 mg/kg KG/d 

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 89 mg/m³ 

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 500 mg/m³ 

PNEC-Werte 

Bezeichnung CAS-Nr. 

Umweltkompartiment Wert 

67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol 

Mikroorganismen in Kläranlagen 2251 mg/l 

Meerwasser 140,9 mg/l 

Süßwassersediment 552 mg/kg 

Meeressediment 552 mg/kg 

Boden 28 mg/kg 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Bisher wurden keine nationalen Grenzwerte festgelegt. 
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. 
Schutz- und Hygienemaßnahmen 

Geeigneter Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille. 
Augen-/Gesichtsschutz 

Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle 
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk). 

Handschutz 

Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Körperschutz (zusätzlich zur üblichen Arbeitskleidung) 
erforderlich. 

Körperschutz 

Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss 
Atemschutz getragen werden. 

Atemschutz 

transparent 
flüssig Aggregatzustand: 

Farbe: 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

ygolonhcet-lh 

nach: bitteren Mandeln. Geruch: 

Prüfnorm 
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pH-Wert (bei 20 °C): 7 - 9 

Zustandsänderungen 
< 0 °C Schmelzpunkt: 
100 °C Siedebeginn und Siedebereich: 

> 105 °C Flammpunkt: 

nicht explosionsgefährlich. 
Explosionsgefahren 

Dichte (bei 20 °C): 1,05 g/cm³ 

0,5 log POW Verteilungskoeffizient: 

Dyn. Viskosität: 
  (bei 20 °C) 

130 mPa·s 

9.2. Sonstige Angaben 

Keine Daten verfügbar Festkörpergehalt: 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Keine Daten verfügbar 

10.2. Chemische Stabilität 

Keine Daten verfügbar 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Keine Daten verfügbar 

Keine Daten verfügbar 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Oxidationsmittel. 
10.5. Unverträgliche Materialien 

Keine Daten verfügbar 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
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Bezeichnung CAS-Nr. 

Spezies Dosis Methode Expositionswege Quelle 

68424-85-1 Quaternäre Ammonium Verbindungen, C12-C16 Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid 

Ratte LD50 398 mg/kg oral 

Ratte LD50 800 - 1420 
mg/kg 

dermal 

67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol 

Ratte LD50 4570 mg/kg oral 

Kaninchen LD50 13400 mg/kg dermal 
inhalativ (4 h) Aerosol LC50 30 mg/l Ratte 

68951-67-7 Alkohole, C14-15, ethoxyliert 

ATE 500 mg/kg oral 

Reiz- und Ätzwirkung 
Verursacht Hautreizungen. 
Verursacht schwere Augenschäden. 

Sensibilisierende Wirkungen 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder längerer Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Aspirationsgefahr 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 
Aquatische Toxizität  
 
68424-85-1 Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride 
EC 50 / 0,5 h 11 mg/l (Bacteria) 
EC 50 / 48 h 0,02 mg/l (Daphnien) 
IC 50 / 72 h < 1 mg/l (Algen) 
LC 50 / 96 h 0,85 mg/l (Fische) 

CAS-Nr. Bezeichnung 
[h] | [d] Aquatische Toxizität Methode Dosis Quelle Spezies 

Quaternäre Ammonium Verbindungen, C12-C16 Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid 68424-85-1 

Akute Fischtoxizität 96 h LC50 0,85 mg/l 
Akute Algentoxizität ErC50 0,03 mg/l 
Akute Crustaceatoxizität 48 h EC50 0,02 mg/l 
Akute Bakterientoxizität   (11 mg/l) 
2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol 67-63-0 

Akute Fischtoxizität 96 h LC50 > 100 mg/l Leuciscus idus (Goldorfe) 
Akute Algentoxizität 72 h ErC50 > 100 mg/l Scenedesmus subspicatus 
Akute Crustaceatoxizität 48 h EC50 > 100 mg/l Daphnia magna 
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Keine Daten verfügbar 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Keine Daten verfügbar 

Keine Daten verfügbar 
12.4. Mobilität im Boden 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Keine Daten verfügbar 

Sehr giftig für Wasserorganismen. 
12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Das Produkt darf nicht ohne Vorbehandlung in Gewässer gelangen. 
Weitere Hinweise 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlung 
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. 
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Landtransport (ADR/RID) 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport 

Binnenschiffstransport (ADN) 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschiffstransport 

Seeschiffstransport (IMDG) 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport 

Lufttransport (ICAO) 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport 

14.5. Umweltgefahren 

nein UMWELTGEFÄHRDEND:  

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Keine Daten verfügbar 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 
Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 

oder das Gemisch 

Nationale Vorschriften 

2 - wassergefährdend Wassergefährdungsklasse: 
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WGK-Selbsteinstufung Status: 

Biozid Registriernummer: BAUA N-38812 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungen 
Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,3,8,11,15. 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung 
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

Weitere Angaben 

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 
entnommen.) 
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